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Mitteilungen aus Gemeinderat und Verwaltung

Die Gemeinde Häfelfingen hat die neu geschaffene 
Stelle als technischen Mitarbeiter Werkhof aus-
geschrieben. Mit Dominik Müller konnte die Stelle 
erfolgreich besetzt werden. Er hat seine Stelle per  
1. Dezember 2025 angetreten.

Der Gemeinderat freut sich, dass mit Dominik Müller 

ein Einwohner unserer Gemeinde für diese Aufgabe 
gewonnen werden konnte und heisst ihn herzlich 
Willkommen im Team.

Für seine neue Tätigkeit wünscht ihm der
Gemeinderat einen guten Start und viel Freude bei 
der Arbeit.

Technischer Mitarbeiter Werkhof
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Neuer Moster für Häfelfingen

Auf das im Häfelfinger-Blettli veröffentlichte Inserat 
zur Nachfolge für die Mosterei hat sich Robin Binz 
gemeldet. Der Gemeinderat freut sich, dass die 
Stelle wieder besetzt werden konnte und hat ihn als 
neuen Moster ab 1. Januar 2026 angestellt.

Robin Binz wird künftig für die Durchführung der 
Mosttage und den Betrieb der Mosterei verant-
wortlich sein und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterführung dieser schönen Tradition in unserer 
Gemeinde leisten.

Erfreulicherweise hat sich der bisherige Moster
Werni Müller bereit erklärt, Robin Binz in der
Anfangszeit zu begleiten und zu unterstützen. 

Der Gemeinderat dankt Werni Müller herzlich 
für seine Bereitschaft und wünscht Robin Binz 
viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe
sowie viele gelungene Mosttage mit der 
Bevölkerung in und rund um Häfelfingen.

Vom 08.01.2026 bis 12.01.2026 sowie vom 
09.04.2026 bis 13.04.2026 hat das Amt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
BL amtliche Probeentnahmen/ Trinkwasser- 
kontrollen durchgeführt.

Die Proben entsprachen in den untersuch-
ten Belangen den lebensmittel- rechtlichen 
Anforderungen.

Trinkwasserkontrolle
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Wir erinnern uns gerne an folgende Höhepunkte zurück 

Räbäliechtli-Umzug 

Bei wunderschönem Vollmond spazierten 
wir durch das verdunkelte Wittinsburg. 
Nach dem Umzug genossen wir frisches 
Brot und selbstgemachte Kürbissuppe. 

Kerzen ziehen 

Dieses Jahr gingen wir alle gemeinsam nach Rümlingen 
zum Kerzen ziehen. Es entstanden viele bunte Kerzen.  

Waldmorgen 

Ein Tag vor dem «Samichlaus» gab es am 
Lagerfeuer feines Schlangenbrot. 

Adventsanlass 

Mit dem Eröffnen des Adventsfensters stimmten wir uns mit Liedern und 
einer Geschichte auf Weihnachten ein.  

Rückblick auf das 2. Quartal

Kindergarten und 1./2. Klasse Wittinsburg
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Im Zusammenhang mit dem tragischen Brander-
eignis in Crans Montana hat die Basellandschaft-
liche Gebäudeversicherung die Gemeinden über 
die Verantwortlichkeiten und Anforderungen im
Bereich Gelegenheitswirtschaften (z.B. Fasnachts-
beizli, Festwirtschaft) informiert.

Grundsätzlich sind Eigentümer und 
Nutzer der entsprechenden Lokale für die
jederzeitige Einhaltung der Brandschutzvorschriften 
und der Sicherheit von  Personen verantwortlich.

Die Gemeinden haben als Bewilligungsbehörden 
bei der Erteilung von Gelegenheitswirtschafts-
bewilligungen insbesondere die Zahl der zur
Verfügung stehenden Plätze festzulegen.
Dabei haben sie die konkreten baulichen
Gegebenheiten der vorgesehenen Räumlichkeiten 
zu berücksichtigen.

Eine Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn in 
räumlicher und betrieblicher Hinsicht alle Vorkehr-
ungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
getroffen sind und die Sicherheit der Gäste, der
Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit
gewährleistet ist. 

Die Gemeinde Häfelfingen hat auf Empfehlung 

der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung
folgende zusätzliche Bedingungen in die Bewilligung 
für Gelegenheitswirtschaften aufgenommen:

- Im Innern von Gebäuden ist das Abbrennen pyro-
technischer Gegenstände zu Vergnügungszweck-
en (Feuerwerk) (Kategorien F1 bis F4 gemäss 
Sprengstoffverordnung) verboten

- Die in der Bewilligung festgelegte Anzahl Gäste 
ist im Eingagsbereich des Lokals für die Gäste 
gut sichtbar anzuschreiben

- Die Einhaltung der in der Bewilligung festgelegten 
Anzahl Gäste ist vom Bewilligungsinhaber (per-
manent oder periodisch) zu überwachen.

Bei Verstössen ist die Gemeinde verpflichtet,
entsprechende Massnahmen bis hin zur
Schliessung zu ergreifen.

Die Gemeinde dankt allen Veranstaltenden für ihre 
Mithilfe und ihr Verantwortungsbewusstsein im
Interesse der Sicherheit aller Einwohnenden und 
Gäste.

Brandschutzvorschriften für Gelegenheitswirtschaften

Rechnungen via e-bill / Email

Sie können sich für den Erhalt Ihrer Rechnungen per eBill bei der Gemeinde Häfelfingen anmelden.
Die Registrierung erfolgt ganz einfach über Ihren persönlichen E-Banking-Zugang: Loggen Sie sich ein,
öffnen Sie Ihr eBill-Portal und fügen Sie die Gemeinde Häfelfingen als Rechnungssteller hinzu.

Wenn Sie Ihre Rechnungen künftig per Email erhalten möchten, senden Sie bitte eine
entsprechende Mitteilung an einwohnerkasse@haefelfingen.ch.
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    Bürgergemeinde 
    4445 Häfelfingen 

www.wisenbergturm.ch

Einladung 
zum 1. Mai-Singen 2026 

Freitag, 1. Mai 2026 um 10:30 Uhr 
beim Brunnen vor dem Weber-Haus 

(Hauptstrasse 27) 

Nach dem Singen gibt es einen kleinen Apéro 

Freiwillige Helfer sind am Samstag, 25. April 2026 
zum Baumschmücken gerne willkommen. 

Treffpunkt um 13:30 Uhr auf dem Turnplatz. 

Wir freuen uns auf Euch 

Bürgergemeinde Häfelfingen 
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Die Behörden appellieren an die Hundehalterinnen 
und Hundehalter und bitten diese, sich zwischen April 
und Ende Juli an die Leinenpflicht zu halten. Wer
seinen Hund im Waldgebiet und an Waldrändern in 
dieser Zeit trotzdem freilaufen lässt, verstösst gegen 
das Gesetz über die Jagd und den Schutz wild-
lebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) und 
riskiert eine Geldbusse sowie ein entsprechendes 
Strafverfahren.

Leinenpflicht für Hunde zum Schutz des Wildes

Die Leinenpflicht für Hunde gilt im Kanton Basel-Landschaft vom 1. April bis zum 31. Juli 
im Wald und an den Waldsäumen. Das Nichteinhalten der Leinenpflicht ist ein Verstoss
gegen das Gesetz und kann zu einer Busse sowie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft führen.

Während der Hauptsetz- und Brutzeit sind Wildtiere durch freilaufende Hunde im Wald oder in Waldes-
nähe besonders gefährdet. Es kommt immer wieder vor, dass Wildtiere von Hunden auf grausame Weise
zu Tode gehetzt werden.

Zu beachten ist, dass in einzelnen Baselbieter Gemeinden verschärfte Leinenvorschriften auch im
Siedlungsgebiet gelten und dass zum Schutz des Wildes, wildernde
Hunde, nach erfolgloser Mahnung durch die Jagdaufsicht, auch erlegt werden dürfen.

Abfall bitte erst am Abfuhrtag bereitstellen

Es kommt vor, dass Abfallsäcke bereits am Vor-
abend der Abfuhr bereitgestellt werden. Dadurch 
werden Füchse und andere Tiere angelockt, welche 
die Säcke aufreissen und Abfälle verstreuen.

Wir bitten die Häfelfingerinnen und Häfelfinger 
deshalb, die Abfallsäcke erst am Morgen des Ab-
fuhrtages bereitzustellen.

Bitte beachten Sie zudem, dass die Abfallsäcke mit 
der entsprechenden Gebührenmarke versehen 
sein müssen. Säcke ohne Gebührenmarke werden 
nicht mitgenommen und stehen gelassen.

Die Daten der Abfallentsorgung sind im Abfall-
kalender ersichtlich.

Dies gilt auch für Verschiebungen der Abfuhr auf-
grund von Feiertagen. Der Abfallkalender kann auf 
der Webseite www.haefelfingen.ch heruntergeladen 
oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
danken der Bevölkerung für ihre Mithilfe,
damit die Sammelstellen und
Strassen sauber
bleiben.
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Zurückschneiden von Hecken, Bäumen und Sträuchern

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 
dürfen Hecken, Bäume und Sträucher die
Strassenverkehrssicherheit nicht be-
einträchtigen. Sie dürfen entlang der
öffentlichen Verkehrsanlagen nicht zu weit in das 
Trottoir respektive in den Fahrbahnbereich ragen. 

Verantwortlich dafür sind die Grundeigentümer/
innen. Wir bitten diese daher, ihre Bepflanzung 
auf das erforderliche Mass zurück zu schneiden.
Die Höhe muss mindestens 4,5 m (über der
Fahrbahn), respektive 2,5 m 
(über dem Trottoir) betragen.

Die Wirkung der öffentlichen Beleuchtung
sowie die Sicht auf Strassensignale und
Strassentafeln dürfen nicht beeinträchtigt 
sein. Den Strassenraum bedrohendes Ast-
werk (z.B. bei Sturm) ist ebenfalls zu entfernen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn 
dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird, 
Grundeigentümer im Falle eines Unfalls haften
und  die Gemeinde, nach vorgängiger 
Anweisung durch den Gemeinder-
at, den Rückschnitt der Pflanzen zu
Lasten der Fehlbaren selbst anordnen kann.
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Ebenrain – Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung l Abteilung Natur und Landschaft
Telefon: 061 552 21 21 l Mail: naturundlandschaft@bl.ch 

Amt für Wald und Wild beider Basel / Abteilung Wildtiere, Jagd und Fischerei
Telefon: 061 552 56 59 l Mail: jagdundfischerei@bl.ch

Natur im Siedlungsraum
Beim Schnitt von Sträuchern, Hecken und 
Bäumen die Brutzeit von Vögeln beachten
Sträucher, Hecken und Bäume sind Lebensraum vieler Tiere. Vögel nutzen diese als Brut-
platz, Igel als Versteckmöglichkeit zwischen verschiedenen Tages- und Nachtplätzen, auch 
andere Tiere nutzen Sträucher und Hecken für die Fortpflanzung und zur Nahrungssuche.
Daher ist der starke Gehölzschnitt oder das vollständige Entfernen von Sträuchern 
und Hecken oder das Fällen von Bäumen während der Hauptbrut- und Setzzeit vom 
1. April bis 31. Juli zu vermeiden. 

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

Fällarbeiten auf Baustellen können häufig schon vor Baubeginn ausgeführt werden.
Planen Sie Schnittarbeiten ausserhalb dieser Schonzeit ein. Sollten Tiere während 
dieser Zeit in der Hecke nisten, ist der Rückschnitt von Gesetzes wegen verboten.
Wenn der Rückschnitt während der Hauptbrut- und Setzzeit nicht zu umgehen ist, kann 
beim Kanton (Amt für Wald und Wild) eine Ausnahmebewilligung beantragt werden. All-
fällige Kosten für die Beurteilung durch Fachperson gehen zu Lasten des Eigentümers. 
Führen Sie den Gehölzschnitt im Herbst/Winter (September bis März) durch. Dann 
stört man Pflanzen und Tiere am wenigsten und das Astgerüst der Gehölze ist gut 
sichtbar, so dass man für den Schnitt die natürliche Wuchsform der Pflanzen am bes-
ten berücksichtigen kann. Hecken mit viel fruchttragendem Gehölz (Futter für Vögel 
und Wildtiere) erst im Februar oder März zurückschneiden. 
Schneiden Sie nur zurück, was wirklich nötig ist und vermeiden Sie zu starkes 
Auflockern. Dichte Sträucher und Hecken sind als Nistplätze geeignet. 
Halten Sie bereits beim Pflanzen der Gehölze genug Abstand zum nächsten 
Weg/Strasse ein, damit auch Jahre später noch ein ausreichend breiter Streifen 
zwischen Hecke und Weg/Strasse frei bleibt. Berücksichtigen Sie dabei, wie breit 
und hoch die betreffende Gehölzart am konkreten Standort werden kann!
Beachten Sie, dass gewisse Bäume und Hecken unter Schutz stehen und nicht gefällt 
werden dürfen. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Gemeinde.

Detaillierte Informationen zum Rückschnitt finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
(Merkblätter Vogelschutzpraxis; Vogelwarte und BirdLife Schweiz)

Rechtliche Grundlagen:

Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 
(Jagdgesetz, JSG, SR 922.0 vom 20. Juni 1986)

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451.0 vom 1. Juli 1966)
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Schweizer Vogelschutz 
SVS/BirdLife Schweiz

Schnitt von Sträuchern und Hecken 
in Siedlungen: wann und wie?

Beim Unterhalt von Gehölzpflanzen auf dem ei-
genen Grundstück sind diverse Vorschriften ein-
zuhalten, vor allem an der Grenze zu Nach-
barparzellen und Verkehrswegen. Genauere 
Informationen sind bei der Gemeindeverwaltung 
erhältlich. Jedes Jahr rufen die Behörden die 
Grundstücksbesitzer im Sommer dazu auf, ihre 
Hecken und Bäume zurückzuschneiden.

Für die Natur ist dies kein guter Zeitpunkt, weil 
er in der Fortpflanzungszeit vieler einheimischer 
Vögel (Amsel, Girlitz, Grünfink, Mönchs- und Gar-
tengrasmücke, etc.) liegt und im schlimmsten Fall 
zur Aufgabe von Bruten führen kann.

Der Gehölzschnitt sollte deshalb ausserhalb 
der Brutzeit erfolgen, am besten im Winter (No-

vember bis März). Dann stört man Pflanzen und 
Tiere am wenigsten und das Astgerüst der Ge-
hölze ist gut sichtbar, so dass man für den Schnitt 
die natürliche Wuchsform der Pflanzen am besten 
berücksichtigen kann. Um Strassen und Wege 
freizuhalten, ist grosszügiges Ausschneiden an-
gezeigt. Halten Sie am besten bereits beim Pflan-
zen der Gehölze genug Abstand zum nächsten 
Weg ein, damit auch Jahre später noch ein aus-
reichend breiter Streifen zwischen Hecke und 
Weg frei bleibt. Berücksichtigen Sie dabei, wie 
breit und hoch die betreffende Gehölzart am kon-
kreten Standort werden kann!

geeignet für:
Liguster
Weissdorn
Schwarzdorn
Hartriegel
Kornelkirsche
Heckenrosen
Geissblatt
Faulbaum
Sanddorn
Kreuzdorn
Pfaffenhütchen (falls es mehrtriebig wächst)
Wolliger und Gemeiner Schneeball
Schwarzer und Roter Holunder

Selektives Zurückschneiden:
Langsam wachsende Arten benötigen einen 
Schnitt, bei dem die kräftigen, formbildenden Sei-
tentriebe stehen bleiben. Maximal ein Drittel der 
älteren und dicken Äste im Strauchinneren wer-
den dagegen nahe am Boden abgesägt. So gibt 
es wieder Licht und Platz für junge Triebe.

Rückschnitt:
Bei diesem Vorgehen wird der ganze Strauch auf 
die gewünschte Höhe gekürzt; diese sollte je-
doch nicht weniger als 0.5 m betragen. Wird der 
Strauch jedes Jahr zurückgeschnitten (Nieder-
hecke), sollte die Mindesthöhe von 1.0 m nicht 
unterschritten werden. Das Verfahren ist für 
Schwarzdorn, Kornelkirsche, Hartriegel, Schnee-
ball, Sanddorn und Heckenrosen geeignet, nicht 
aber für die anderen Gehölze.

Auf den Stock setzen:
Die ganze Pflanze wird 10-30 cm über dem Boden 
abgesägt und schlägt nachher wieder von unten 
aus. Das Vorgehen ist geeignet für Haselstrauch, 
Hagebuche, Esche, Erlen und Ahorne. Maximal 
ein Drittel der Heckenlänge sollte pro Jahr der-
art zurückgeschnitten werden. Naturgärtner emp-
fehlen dieses Verfahren für die Pflege von Sträu-
chern im Siedlungsraum nicht, sondern nur für 
Hecken im Landwirtschaftsgebiet, die eine Länge 
von über 30 m haben. Kürzere Hecken sollten 
selektiv zurückgeschnitten werden (siehe links).
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Autoren: Philippe Kindler, Petra Horch, Christa Glauser & Roman Graf | 2001, Revision 2014
© Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz & Schweizerische Vogelwarte Sempach
Das Kopieren mit Quellenangabe ist erwünscht. 

Schweizerische Vogelwarte, 6204 Sempach, Tel. 041 462 97 00, Fax 041 462 97 10, info@vogelwarte.ch,  
www.vogelwarte.ch
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Postfach, 8036 Zürich, Tel. 044 457 70 20,  
Fax 044 457 70 30, svs@birdlife.ch, www.birdlife.ch
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Schnitt von Sträuchern und Hecken in Siedlungen: wann und wie?

Vorgehen bei der Strauch- und He-
ckenpflege

In den ersten beiden Jahren nach der Pflanzung 
ist normalerweise kein Schnitt nötig. Ab dem 3. 
oder 4. Jahr werden die Sträucher je nach den 
Platzverhältnissen in einem 2-3-jährigen Turnus 
zurückgeschnitten.

Hecken eignen sich dann besonders als Nist-
plätze für Vögel, wenn sie möglichst gut verwach-
sen sind. Achten Sie deshalb darauf, die Sträu-
cher bei der Pflege nicht zu stark aufzulockern.

Die Hecke als Lebensraum ...

Hecken aus einheimischen Sträuchern sind wich-
tige, naturnahe Elemente im Siedlungsraum und 
bieten Lebensräume für unzählige Tierarten. Für 
Vögel sind dornen- und beerentragende Sträu-
cher besonders wertvoll. Diese sollten immer an 
der gleichen Aststelle geschnitten werden. In der 
Folge verästelt sich der Strauch dort stark und bil-
det Nistgelegenheiten.

geeignet für:
Weissdorn
Schwarzdorn
Kreuzdorn
Heckenrosen

Nicht nur für Vögel, sondern auch für Insekten, 
Säugetiere, Reptilien und Amphibien überneh-
men Hecken wichtige Funktionen: Verstecke vor 
Feinden und Witterung, Unterschlupf für Ruhe, 
Schlaf und Jungenaufzucht sowie Nahrung (Blät-
ter, Knospen, Früchte, Samen, Insekten).

... auch im Winter

Im Winter sollten fruchttragende Sträucher aus 
Rücksicht auf die Tierwelt möglichst lange nicht 
geschnitten werden, denn sie bilden eine wichtige 
Nahrungsquelle. Es ist von Vorteil, das Laub im 
Herbst unter den Sträuchern liegenzulassen. Nur 
so kann sich der für die Krautschicht einer Hecke 
ideale Boden bilden. Zudem benötigt der Igel zur 
Überwinterung und zur Aufzucht der Jungen ein 
unter Reisig verstecktes Laubnest. Das Schnitt-
gut muss also nicht immer gehäckselt oder ent-
sorgt, sondern kann auch zu einem wertvollen 
Haufen geschichtet werden.

Weiterführende Informationen und 
Abbildungen:

Merkblatt Vogelfreundlicher Garten
Kleinstrukturen-Merkblätter (bestellbar 
beim Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife 
Schweiz, download über www.birdlife.ch)



Während der Schulsommerferien (Kalenderwochen 28 bis 32) bleibt der Schalter geschlossen und
ist nur nach Vereinbarung geöffnet.

Vom Montag, 13. Juli 2026 bis Montag, 27. Juli 2026 bleibt die Gemeindeverwaltung
ferienhalber geschlossen. 

Im Notfall wenden Sie sich bitte direkt an Gemeindepräsident Rainer Feldmeier, 062 299 07 67.

Sommerferien 2026

  

Letzte Schalterstunde vor den
Sommerferien:

Di, 23.06.2026		 10.00 - 12.00 Uhr
Mi, 24.06.2026	 18.00 - 19.00 Uhr
(nach Vereinbarung)

Ferien Gemeindeverwaltung:

Di, 14.07.2026		 geschlossen
Mi, 15.07.2026	 geschlossen
Di, 21.07.2026		 geschlossen
Mi, 22.07.2026	 geschlossen

Erste Schalterstunde nach den
Sommerferien:

Di, 11.08.2026, 10.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Sommer

Bitte beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten sowie allfällige Änderungen
auf unserer Homepage (www.haefelfingen.ch) oder am Gemeindeaushang.

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen schönen Sommer!

Der Gemeinderat und die Gemeindeschreiberin
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Foto:  Ch. Vock
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   Banntag 2026 
 
 

 
 
 
 

In unserer Gemeinde findet am  
 

Auffahrtstag, 14. Mai 2026 
 
der Bannumgang statt. 
 
 
Es wird die untere Route begangen. 
Auch für eine Zwischenverpflegung wird gesorgt. 
Alle Bürger, Einwohner und Freunde von Häfelfingen sind herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen. 
 
Besammlung:  09:45 Uhr auf dem Turnplatz (bei jeder Witterung) 
 
Abmarsch:   10:00 Uhr 
 
Route:     Turnplatz, Eggweg, Egg, Guggerhof, Bubenloch, 

Stolten, Chrindel, Grundweid, Mettenberg, 
Hasenbächli, Staudamm, (Zwischenverpflegung), 
Viadukt, Horn, Wannenweidegge, Alte Laterne 
(Festwirtschaft) 

 
 
       Der Bürgerrat 
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Identitas AG, Adamstrasse 6, CH-3014 Bern | CHE-105.031.830 MWST | www.identitas.ch 
Amicus | Tel. 0848 777 100 | info@amicus.ch | www.amicus.ch 

Die PetCard wird digital. Entdecken Sie die neue ePetCard  

 

Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter 

Aufgrund der Tierseuchenverordnung sind Sie in der nationalen Hunde-
datenbank Amicus registriert. Mit der Registrierungsbestätigung Ihres 
Hundes erhielten Sie eine PetCard, welche unter anderem bei einem 
Umzug zur Anmeldung in der neuen Gemeinde diente. 

Seit Januar 2026 wird die PetCard nicht mehr physisch ausgestellt. 
Neu steht Ihnen die digitale ePetCard zur Verfügung. Diese wird  
automatisch aus der Hundedatenbank generiert und kann in der  
App animundo kostenlos genutzt werden. 

Ihre Vorteile: 

- Digitale ePetCard direkt auf dem Smartphone – kein physisches 
Dokument mehr nötig 

- Einfachere Verwaltung Ihrer Haustiere – Übersicht über  
Daten, Dokumente und Kontakte 

- Meldungen wie Halterwechsel sind direkt in der App möglich 

Animundo bietet zudem weitere zahlreiche praktische Funktionen rund 
um Ihr Haustier. 

So funktioniert’s: 

1. Laden Sie die kostenlose animundo-App herunter: 
 

                                   oder unter animundo.ch 

  

2. Erstellen Sie einen Account und verknüpfen Sie Ihr Amicus-Konto. 
3. Die ePetCard kann automatisch im Tierprofil aufgerufen werden. 

Die bisherigen Meldeprozesse über www.amicus.ch stehen Ihnen  
weiterhin zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Ihr Amicus-Team 
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BLS-AED-SRC komple� Kurs 
 

 

WANN: 18. Mai 2026 19.00h-22.00h 

 

WO:  Gemeindesaal Diepflingen 

 

KOSTEN: CHF 135.- pro Person 

 

 

Dieser Kurs endet mit dem Zertifikat, welcher als First Responder genutzt werden kann. 
Aber natürlich auch für alle, die Altes auffrischen oder auf dem Laufenden bleiben wollen. 
 

Anmelden bitte bis spätestens 11. Mai 2026 per Mail an: samariterdelta@gmail.com 
Bitte jeweils mit Angabe des Vor- und Nachnamens, Geburtsdatum, E-Mailadresse und 
Wohnort. 
 

Infolge mangelnder Anmeldungen, behalten wir uns eine Absage vor. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte ebenfalls an obengenannte Mailadresse. 

 

Vorankündigung weiterer Kurs: 08.06.2026 

Kursausschreibung 
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Auch in diesem Jahr wird der Infobus wieder an unterschiedlichen Orten im oberen Homburgertal halt 
machen. Der Start der Saison ist am 14. April in Läufelfingen. Dort steht das Thema Vorsorgedokumente im 
Zentrum. Haben Sie Ihren Willen für den medizinischen Bereich bereits in einer Patientenverfügung festge-
halten? Und wissen Sie, für welchen Fall der Vorsorgeauftrag zum Einsatz kommt? 

Am 21. Mai ist der Infobus in Buckten hinter der Gemeindeverwaltung. Das Schwerpunktthema an diesem 
Tag sind Entlastungsangebote für zuhause. Wie können Sie so lange wie möglich selbstständig zuhause 
wohnen? Welche Angebote gibt es im Bereich Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung? Und wie werden diese 
Angebote finanziert? 

Falls Sie Fragen zum Handy haben oder einfach mal wissen möchten, wie die SBB App oder Twint funktion-
iert, kommen Sie am 16. Juni in Läufelfingen vorbei. Eine Fachperson des Digital Cafés beantwortet Ihre 
Fragen und hilft Ihnen technische Probleme zu beheben. 

Haben Sie Bedenken wegen der Sicherheit im Internet oder fragen Sie sich, wie sie sich vor Enkelbetrügern 
schützen können? Dann lohnt sich ein Besuch im Infobus in Läufelfingen am 15. September. Die Polizei 
Basellandschaft berät Sie kompetent zu Fragen der Sicherheit im Alter.

Dieses Jahr werden wir auch je einmal halt in Rümlingen und Känerkinden machen. Bei beiden Terminen 
stehen die Finanzen im Zentrum. Vielleicht haben Sie auch schon mal von Ergänzungssleistungen gehört. 
Wir können Ihnen vor Ort eine erste Einschätzung geben, ob Sie Anspruch auf diese Zusatzleistung zur AHV 
haben und erklären, welche anderen finanziellen Leistungen es im Alter gibt.

Der Infobus kommt wieder in die Region!
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Sind Sie als pflegende Angehörige täglich gefordert und brauchen etwas 
Zeit für sich, können aber Ihre Liebsten nicht alleine lassen? Wünschen Sie 
sich Unterstützung in der Betreuung Ihrer Angehörigen?  
Sind Sie alleine und hätten gerne Gesellschaft? 
 
Gemeinsam backen, spazieren, zusammen einkaufen 
gehen oder Gespräche führen – dafür sind wir da. 
 
Die Spitex Oberes Homburgertal übernimmt gerne 
Betreuungseinsätze, um Sie zu entlasten und 
wertschätzende Beziehungen aufzubauen – zuverlässig, 
herzlich und fürsorglich. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich unter der Telefonnummer 
062 299 15 55 oder schreiben Sie uns eine Mail an info@spitex-homburg.ch 
und wir werden gemeinsam das passende Angebot für Sie finden.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Auftrag! 
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TNW
Wochenfahrkarten

für CHF 8

BEGLEIT-

PERSONEN 

GESUCHT!

Melde dich über

info@x-island.ch

29. Juni – 9. August 2026
Für alle ab 6 Jahren
· Wochenangebote
· Tages- und Mehrtagesveranstaltungen
·  Zusätzliche kostenfreie und vergünstigte Angebote 
· TNW-Wochenfahrkarten für CHF 8
·  1. Anmeldephase: 13. – 22. Mai 2026

Zuteilung nicht nach Anmeldeeingang. Lass dir Zeit!
·  Zuteilung: 23. Mai – 27. Mai 2026 = keine Anmeldungen möglich
·  2. Anmeldephase:  28. Mai 2026 bis zum Ende der Sommerferien

Freie Plätze sofort buchbar!

Ferienpass Baselland
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Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 83
4445 Häfelfingen 

Telefon 062 299 00 60
Häfelfingen@vtxmail.ch
www.haefelfingen.ch 

   

  ./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Häfelfingen, im Januar 2026 
 
 

 
Grüngutentsorgung Container Sportplatz  Gebührenerhebung 2026 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
 
Wie an der Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2022 beschlossen, wird die 
Grüngutentsorgung ab 01. Januar 2023 neu nach Selbstdeklaration erhoben.  
 
Der Gemeinderat möchte alle Einwohnerinnen und Einwohner darauf hinweisen, dass die 
Gebühr für Ihre persönliche Grüngutentsorgung bis 30. Juni 2026 zu bezahlen ist. 
 
Es stehen folgende Gebühren gemäss Menge zur Verfügung:  
 

  Gebühren 2026 
Kleine Mengen 
Wenige Anlieferungen 
(bis 15 Mal/Jahr) 

Hausparzelle mit wenig 
Rasen-/Strauchschnitt od. 
teilweiser  
Eigenkompostierung  

 
CHF  80.00 pro Jahr 

Mittlere Mengen 
Mehrere Anlieferungen 
(ab 16 Mal - 25 Mal/Jahr) 

Mittlere Hausparzelle mit 
Rasen-/Strauchschnitt 
wenig  
Baumschnitt 

 
CHF  100.00 pro Jahr 

Grössere Mengen  
Regelmässige Anlieferungen 
(ab 26 Mal/Jahr) 

Grosse Hausparzelle mit 
Rasen-/Strauchschnitt, 
Baumschnitt, 
Gartenabfälle 

 
CHF  120.00 pro Jahr 

 
 
Wenn Sie bis 30. Juni 2026 keine Einzahlung tätigen, gehen wir davon aus, dass Sie keinen 
Gebrauch von der Grüngutentsorgung machen. 
 
 
 
Die Entsorgungsstelle kann in dieser Form nur betrieben werden, wenn sich alle 
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Benützerinnen und Benützer pflichtbewusst verhalten.  
 
Der Entsorgungsplatz steht ausschliesslich der Häfelfinger Bevölkerung zur Verfügung. 
Hinweise aus der Bevölkerung (z.B. Fahrzeug-Kennzeichen) über unerlaubte Entsorgungen 
(Entsorgungsmaterial nicht aus Häfelfinger Gärten) nimmt die Verwaltung entgegen. 
Die Meldungen werden mit Diskretion behandelt. 
 
 
Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung für das saubere und umweltbewusste 
Entsorgen. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
GEMEINDERAT HÄFELFINGEN 
Formular ohne Unterschrift 

 
 

Rainer Feldmeier Tanja Bausinger 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 
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Die Ferien rücken näher - Rechtzeitig Reisedokumente erneuern

Das Passbüro Liestal bereitet sich wie jedes Jahr auf den Frühling und den Sommer vor – die Zeit, 
in der besonders viele Reisende ihre Dokumente erneuern möchten. Um lange Wartezeiten zu ver-
meiden, empfehlen wir allen Bürgerinnen und Bürgern, ihren Schweizer Reisepass und ihre Identität-
skarte frühzeitig zu prüfen. So bleibt genügend Zeit für eine Erneuerung, bevor die Ferien beginnen. 

Durch eine frühzeitige Prüfung der Reisedokumente kann Hektik kurz vor der Abreise vermieden werden 
und die Ferien können entspannt und sorgenfrei starten. Diese wichtigen Bestimmungen gilt es für die Rei-
seplanung zu beachten: 

•	 Ausweise können nicht verlängert werden. Wer kurz vor der Abreise merkt, dass der Pass oder die ID 
abläuft, muss mit Verzögerungen rechnen.

•	 Einreisebestimmungen prüfen: Viele Länder verlangen, dass der Reisepass 3 bis 6 Monate über das 
Rückreisedatum hinaus gültig ist. Es ist daher wichtig, sich frühzeitig über die Einreisebestimmungen des 
Reiseziels zu informieren.

•	 Der biometrische Pass und die Kombi (Pass und Identitätskarte) können nur beim Passbüro des Kantons 
Basel-Landschaft beantragt werden, wofür im Vorfeld ein Termin gebucht werden muss. Die reine Iden-
titätskarte wird weiterhin bei der Wohngemeinde beantragt. 

Termin online buchen
Um Wartezeiten zu reduzieren, empfehlen wir die Online-Terminreservierung. Schnell und unkompliziert kön-
nen auf dem Online-Antragsgesuch Termine gebucht werden. Das Telefon ist besonders in dieser Zeit stark 
ausgelastet – online geht es deutlich einfacher und schneller.

Quelle: baselland.ch/reisedokumente-erneuern
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Notizen: 
 

 Bei externen Schiessanlässen braucht es eine 
Lizenzkarte: 

 
 
Jungschützenkurs  2026 

Di       

Do       

Fr       

Di       

Di       

Do       

Fr       

       

So 23.. Aug. Wettschiessen Hemmiken 

Sa. 29. Aug. Wettschiessen Hemmiken 

       

Mi 22.  Okt. 19.00 - 21.00 Gewehrreinigung 

 
 

 

 
 
 
 

Häfelfingen, 9. März 2026 
 
 
 
 
OBLIGATORISCHE ÜBUNGEN  2026 

 
 

Sa. 09. Mai 09.00 - 11.00  1. OBLIGATORISCHE Übung 

Mi. 24. Juni 18.00 - 20.00 2. OBLIGATORISCHE Übung 

Mi. 19. Aug. 18.00 - 20.00 3. OBLIGATORISCHE Übung 

       
 
 
 
FELDSCHIESSEN  2026 

 
 

 
Vorschiessen: 
 
 

 
Mittwoch, 

 
20. Mai Diepflingen 

 

 
17.00 - 20.00 
 

Hauptschiessen: Freitag, 
 
Samstag, 
 
Sonntag, 

29. Mai 
 
30. Mai 
 
31. Mai 

 
Diepflingen 

17.00 - 20.00 
 
09.00 - 12.00 
13.30 - 17.00 
09.00 - 12.00 

 
 
 

Wichtig: 
 
 
 

Komme rechtzeitig zu den Übungen. 
Munitionsausgabe bis 30 Min. vor Schiessende. 
 

Nicht Vergessen: 
 

Das Obligatorische kann nur schiessen, wer das 
Schiess- oder Leistungsbüchlein abgegeben hat. 
 

 

SCHIESSPLAN  2026    M:   Munition     Schützenmeisterliste
 
 
Sa. 28. Mär. 09.00 - 11.30 Reinigung Schiessanlage/Schützenhaus

Mi. 01. Apr. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung

Mi. 08. Apr. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung

Mi. 22. Apr. 18.00 - 20.00 M freiwillige Übung

46. Büchelschiessen Zunzgen/Tenniken

Mi. 29. Apr. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung & GMS 1. Runde

Mi. 06. Mai. 18.00 - 20.00 M freiwillige Übung

Mi. 06. Mai. 18.00 - 20.00 M Vorübung Feldschiessen

Sa. 09. Mai. 13.30 - 15.30 M 1. OBLIGATORISCHE Übung

Mi. 13. Mai. 18.00 - 20.00 Vorübung Feldschiessen

Mi. 20. Mai. Vorschiessen Feldschiessen in Diepflingen

Mi. 20. Mai. 18.00 - 20.00 Vorübung Feldschiessen

FELDSCHIESSEN  Diepflingen

Mi. 03. Jun. 18.00 - 20.00 M freiwillige Übung

Mi. 10. Jun. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung

ESF Chur 2026

Mi. 24. Jun. 18.00 - 20.00 M 2. OBLIGATORISCHE Übung

Tessinerabend in der Latärne

Mi. 12. Aug. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung

Mi. 19. Aug. 18.00 - 20.00 M 3. OBLIGATORISCHE Übung

Mi. 26. Aug. 18.00 - 20.00 M freiwillige Übung

Mi. 02. Sep. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung

Mi. 09. Sep. 18.00 - 20.00 freiwillige Übung

Sa. 10. Okt. 09.00 - 11.00 M freiwillige Übung

Sa. 17. Okt. 12.30 - 15.00 Kirchgemeindeschiessen Känerkinden

So. 01. Nov. 09.00 - 17.00 M Sauschiessen Häfelfingen

Fr. 20. Nov. 19.00
Sa. 05. Dez. 12.00 - 16.30 Benzenschiessen (Nur mit Anmeldung)
Fr. GV 19.00 Uhr Rest. Bürgin Wittinsburg

Bezirkswettschiessen  Burechrache

Sa.+So. 13. + 14. Juni

05. Feb. 2027

Fr. + Sa. 18 + 19. Sept.

Fr.+Sa. 17. + 18. April

Sa.+So. 25. + 26. April

29. - 31. Mai

Samstag 27. Juni

Sa. + So. 26. + 27. Sept.

Absenden Sauschiessen Alte Latärne Häfelfingen

 

JAHRESPROGRAMM  2026 
 Feldstich oder Vorübung Feld 

   Bis zum Feldschiessen 
 Kirchgemeindeschiessen 

         
 Feldschiessen 

   Diepflingen 
 Bezirkswettschiessen 

   Burechrache Bu,Hä,Kä 
 ESF Chur 

   Vereinsstich 
 46. Büchelschiessen 

    
  

           
 

     

 
 

 
VORSTANDSMITGLIEDER  2026 

 
Präsident: Gysin Markus 
 Buckterstrasse 79 Tel. 079 817 34 43 
 4445 Häfelfingen gysinmarkus@bluewin.ch 

 
 

Vizepräsident, Bürgin Daniel 
Sekretär: Hauptstrasse 53 Tel. 076 532 65 84 
 4445 Häfelfingen danielbuergin@eblcom.ch 

 
 

Schützenmeister: vakant 
 
 
Mun.- verwalter: Gysin Raphael  
 Hauptstrasse 70 Tel. 079 586 28 25 
 4312 Magden raphael.gysin@bluewin.ch 

 
 

Kassierin: Gysin Tamara  
 Dorfstrasse 16 Tel. 076 499 77 39 
 4492 Tecknau tamara.gysin@bluewin.ch 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 GSA Burechrache Tel. 062 299 02 12 
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Zum Schutz der Persönlichkeit 

ist diese Information in der 

elektronischen Version nicht 

verfügbar.

Jubilare 2026

An der letzten Einwohnergemeindeversammlung wurde die Kommission zur Revision der
Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft mit Lukas Mundwiler, Dominik Müller sowie den

drei Mitgliedern des Gemeinderates besetzt. 

Erfreulicherweise konnte nachträglich Marco Fiechter als weiteres Mitglied für die Kommission
gewonnen werden.

Der Gemeinderat dankt ihm für seine Bereitschaft zur Mitarbeit und freut sich über
die fachliche Unterstützung.

Revision Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft

Mitglieder Kommission

Tanja Bausinger
Rechteck
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Medienmitteilung 

Rotes Kreuz Baselland Telefon 061 905 82 00 info@srk-baselland.ch neue IBAN Nr. (falls 
das überhaupt wichtig ist)   
Fichtenstrasse 17  www.srk-baselland.ch Seite 1 von 1 
4410 Liestal 

Liestal, den 10.03.26/SR 
 
 

 
Schlag uns bitte nicht die Tür vor der Nase zu 
Haustüraktion des Roten Kreuz Baselland  
 
Das Rote Kreuz Baselland sucht im Kanton Basel-Landschaft neue Mitglieder. Vom 13. April bis 
4. Juli 2026 sind beauftragte junge Menschen, vor allem Studentinnen und Studenten in den 
Bezirken Liestal, Sissach und Waldenburg unterwegs. Im persönlichen Gespräch informieren 
sie über die vielfältigen Unterstützungsangebote und laden die Bevölkerung zu einer 
Mitgliedschaft ein. 
 
Seit über 135 Jahren engagiert sich das Rote Kreuz Baselland für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen im Kanton, unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Hintergrund. Zu 
den Angeboten gehören unter anderem die Entlastung von Familien, die Unterstützung älterer 
oder schwerkranker Menschen und die Entlastung der pflegenden Angehörigen sowie 
zahlreiche Einsätze von Freiwilligen. 
 
Viele dieser Leistungen sind nicht kostendeckend. Mitgliederbeiträge bilden deshalb eine 
wichtige Grundlage, um diese Angebote langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. 
Gleichzeitig tragen sie dazu bei, dass Menschen in belastenden Situationen Unterstützung, 
Würde und Lebensqualität erfahren. Weiter sind unsere Mitglieder Teil der weltweit grössten 
humanitären Organisation. 
 
Die Mitarbeitenden können sich jederzeit ausweisen, sind auf unserer Website aufgeführt und 
führen Informationsunterlagen in blauen Mappen mit sich. Aus Sicherheits- und 
Transparenzgründen werden keine Barspenden entgegengenommen. 
 
Mit der Haustüraktion möchte das Rote Kreuz Baselland seine regionalen Hilfsangebote 
nachhaltig sichern. Es dankt allen herzlich, die mit ihrer Mitgliedschaft einen wichtigen Beitrag 
für Menschen in der Region leisten. 
 

 
Studenten werben für das Rote Kreuz Baselland 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Rotes Kreuz Baselland, Sonja Reihs, Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal, Tel. 061 905 82 00, 
mitglieder@srk-baselland.ch, www.srk-baselland.ch 
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Agenda & Anlässe der Pfarrei 
Unsere Agenda sowie Informationen 
zu unseren Anlässen finden Sie im 
röm.-kath. Pfarrblatt Lichtblick NW 
unter Sissach oder auf unserer 
Homepage: www.rkk-sissach.ch 

 

Ein seelsorgerliches Gespräch und 
der Empfang des Sakramentes der 
Krankensalbung ist immer möglich 
nach Absprache mit Pater Jacek 
Kubica, Tel. 079 359 58 73 
 
Sofern nicht anders vermerkt, finden alle 
Anlässe in der kath. Kirche Sankt Josef,  
im Pfarrhaus an der Felsenstrasse 16  
oder im Pfarreizentrum Centro in Sissach 
statt. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Wir sind gerne für Sie da 
Katholisches Pfarramt 
Felsenstrasse 16, 4450 Sissach 
Tel. 061 971 13 79  
sekretariat@rkk-sissach.ch 
 
 Öffnungszeiten:  
 Dienstag 9.00 - 11.30 Uhr &  
 14.00 - 17.00 Uhr 
 Mittwoch 9.00 - 11.30 Uhr 
 Donnerstag 9.00 - 11.30 Uhr &  
 14.00 - 17.00 Uhr 
 Freitag 9.00 - 11.30 Uhr                                
 
Jungwacht Blauring (JuBla) 
Angaben zu Anlässen finden Sie unter 
www.jubla-sissach.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kirchlich Regionaler Sozialdienst 
Kostenlos & konfessionsunabhängig 
Beratung ohne Anmeldung: 
Mittwoch, 13.00 - 15.30 Uhr 
Felsenstrasse 16 
Beratung nach Absprache: 
Tel. 076 261 31 25 
gtheiss@caritas-beider-basel.ch 
www.sozial-kathbl.ch/krsd-fre-füll-
gelti-siss 

 

Werden Sie Teil unseres 
Freiwilligenteams 
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TAUSCHBÖRSE
WAS DU BRINGST IST GUT
ERHALTEN, BRAUCHBAR,

SAUBER, FUNKTIONSFÄHIG
ZUM BEISPIEL KLEIDER, SCHUHE, GESCHIRR,

WERKZEUG, SPIELSACHEN, KÜCHENGERÄTE..

 BITTE KEINE VELOHELME, SKIHELME 

UND WAS NICHT WEGKOMMT, HOLST DU AM
SCHLUSS WIEDER AB

 
ANLIEFERUNG AB 10.00 UHR

BEIZLI

GEMEINDEZENTRUM
HÄFELFINGEN

30. Mai

11.OO BIS 15.00 

WIR FREUEN 
UNS AUF DICH! 

DORFVEREIN
HÄFELFINGEN



 
    

   
 

   


 
  
 

Grundsätzlich gilt: Jede Person ist für die Finanzierung ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung 

selbst verantwortlich. Wer dazu aus finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, kann 

Ausbildungsbeiträge beim Kanton beantragen. Dazu muss ein Gesuch eingereicht werden.   

 
 
 
 

Gesuche können bis zu vier Monate vor Beginn der Ausbildung eingereicht werden.  
 

Bei neuen Gesuchen muss eine definitive Aufnahmebestätigung oder ein Lehrvertrag vorliegen.   

Bei Folgegesuchen können Belege per Mail an stipendien@bl.ch oder in Kopie per Post nachgereicht 

werden.  

 
 

28.02.2026  EFZ/EBA-Lernende für das Lehrjahr 2025/26 

30.04.2026  Ausbildungen/Schulen mit Beginn Januar bis April 2026 

31.08.2026  Ausbildungen/Schulen mit Beginn Mai bis August 2026 

31.10.2026  Ausbildungen/Schulen mit Beginn September bis Dezember 2026 

28.02.2027  EFZ/EBA-Lernende für das Lehrjahr 2026/27 
 

Für jedes Ausbildungsjahr muss ein neues Gesuch gestellt werden.  
 

 

Weitere Informationen und die rechlichen Grundlagen finden Sie auf unserer Homepage 

https://stipendien.bl.ch 
 
Ausbildungsbeiträge BL 

Rosenstrasse 25 

4410 Liestal 

061 552 79 99 

stipendien@bl.ch 

 

Telefonische Öffnungszeiten:   

MO und MI 14-16 Uhr 

DI und DO 10:30-12:30 Uhr 

Schalter nur nach vorgängiger Anmeldung offen  
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Seit dem letzten Jahr laufen Bestrebungen einiger Gemeinden, die Sozialdienste des oberen
Homburgertals zusammenzulegen. 

 
Ziel der beteiligten Gemeinden Häfelfingen, Rümlingen, Buckten und Känerkinden ist es, eine

professionelle Sozialarbeit sicherzustellen und die gesetzlichen Vorgaben nachhaltig zu erfüllen.
 

Da es immer schwieriger wird, die steigenden fachlichen, administrativen und gesetzlichen Anforderungen 
im Asyl- und Sozialhilfebereich korrekt zu erfüllen und zudem die Komplexität der Fälle stetig steigt, ist die 
Sozialhilfebehörde Häfelfingen gemeinsam mit dem Gemeinderat zu dem Schluss gekommen, sich bei der 

Zusammenlegung der Sozialdienste anzuschliessen. 
 

Die Vorbereitungsarbeiten sind in den letzten Zügen, damit der Vertrag an der Gemeindeversammlung im 
Juni vorgestellt werden und die Bevölkerung darüber abstimmen kann.

Zusammenlegung der

Sozialhilfebehörden oberes Homburgertal
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Vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 werden die Entwürfe der Fahrpläne 2027 (gültig ab 13. Dezember 
2026) im Internet publiziert auf öv-info.ch.

Während der Publikationsfrist haben Sie die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. Diese kön-
nen Sie über ein Online-Formular auf der erwähnten Seite erfassen.

Anschliessend überprüft der Kanton die Stellungnahmen zusammen mit den Transportunternehmen
hinsichtlich Zweckmässigkeit, Machbarkeit und Finanzierbarkeit. Je nach Ergebnis werden die Fahr-
pläne überarbeitet.

Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für einen attraktiven öffentlichen Verkehr in unserer Region.
 

Fahrplananhörung 2027
   

Mir freue eus uf euche Bsuech..

800joorlaeufelfingen.ch

Wettsch als Hälfer drbi si?
de darfsch di gärn mälde..
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Volksabstimmungen vom 14. Juni 2026
Der Regierungsrat hat die Abstimmungsgegenstände für den 14. Juni 2026 festgelegt. An diesem Sonntag 
finden zwei eidgenössische und drei kantonale Abstimmungen sowie die Ersatzwahl für den Regierungsrat 
statt. Im Hinblick auf insgesamt 41 hängige und angekündete Initiativen hat der Regierungsrat zudem bes-
chlossen, dass an künftigen Abstimmungswochenenden in der Regel nicht mehr als fünf kantonale Vorla-
gen zur Abstimmung gelangen. Diese Begrenzung ist nötig, um die freie Willens- und Meinungsbildung der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu gewährleisten. 

Eidgenössische Abstimmungen

Kantonale Abstimmungen

Auf Beschluss des Bundesrats gelangen am 14. Juni 2026 folgende eidgenössischen Vorlagen
zur Abstimmung:

1.   Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»
2.   Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst
      (Zivildienstgesetz, ZDG) 

Am 14. Juni 2026 gelangen folgende drei kantonalen Vorlagen zur Abstimmung:

3.    Formulierte Verfassungsinitiative «Für gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen
       Union und den Nachbarländern (Zämme in Europa)» (2025/84)
4.    Formulierte Gesetzesinitiative «Energiepolitik nur mit der Bevölkerung» (2025/36)
5.     Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden, Umgestaltung der Haupt- und Rheinfelderstrasse, Ausgabenbewilligung
       für die Realisierung (2024/747) 

Ersatzwahl für den Regierungsrat am 14. Juni 2026
Die bereits am 12. Februar 2026 angesetzte Ersatzwahl für den Regierungsrat findet ebenfalls am
14. Juni 2026 statt. 

Stimmrechtsausweis
Die Stimmberechtigten erhalten den Stimmrechtsausweis zusammen mit den Vorlagen, dem amtlichen
Stimmkuvert und den Stimmzetteln. Die Abstimmungsunterlagen werden den Stimmberechtigten frühstens 
vier und spätestens drei Wochen vor der Abstimmung durch die Gemeindeweibelin verteilt.

Das Wahlbüro wird für die persönliche Stimmabgabe am Sonntag, 14. Juni 2026 von 09.00 bis 10.00 Uhr 
geöffnet sein. Die briefliche Stimmabgabe ist sofort nach Erhalt des Stimmmaterials möglich, das unter-
schriebene Antwortkuvert muss dazu bis spätestens zur Öffnung des Wahllokals in der Gemeindeverwaltung 
eintreffen.
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Damit unser Häfelfinger-Blettli auch weiterhin 
bunt und lebendig bleibt, sind wir auf Ihre 
Hilfe angewiesen. Haben Sie in Häfelfingen  
oder rund um unser Dorf einen besonderen 
Moment, eine schöne Landschaft oder einen 
spontanen Schnappschuss eingefangen, den 
Sie gerne mit der ganzen Gemeinde teilen 
möchten?

Dann senden Sie uns Ihr Foto - selbstver-
ständlich mit Ihrem Einverständnis zur Ver-
öffentlichung - per Email an
verwaltung@haefelfingen.ch.

Wir freuen uns über jedes einzelne Bild und 
danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 

Foto gesucht!

Foto:  T.  Bausinger

Kühlhaus Häfelfingen

Foto:  T.  Bausinger

Im  Kühlhaus Häfelfingen sind aktuell noch freie 
Kühlfächer verfügbar. Zur Vermietung stehen Fächer 
mit einem Volumen von 100 und 200 Litern. Der Miet-
preis beträgt CHF 31.00 pro 100 Liter und Jahr.

Das Kühlhaus ist auf eine gute Auslastung ange-
wiesen. Gerne kann für das Häfelfinger Kühlhaus

auch auswärts Werbung gemacht werden.

Mieterinnen und Mieter, die ihr Kühlfach
aufgeben möchten, werden gebeten, das
Fach leer und sauber zu hinterlassen.
Mit der Rückgabe des Schlüssels gilt das Kühl-
fach als gekündigt und wird per diesem Datum
abgerechnet. Der Schlüssel kann am Schalter zu
Öffnungszeiten abgegeben oder im Gemeinde-
briefkasten eingeworfen werden.

Wir danken den Mieterinnen und Mietern, dass 
das Kühlgut stets gut verpackt eingefrogen wird
und allfällige Missgeschicke umgehend
gereingt werden. So bleibt das Kühlhaus sauber
und ordentlich und kann uns noch lange erhalten 
bleiben.

Die Gemeindeverwaltung
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Es kommt in der Schweiz leider immer wieder zu Wasserverschmutzungen. Jedes Jahr 
werden mehrere Tausend Fälle festgestellt.

Deshalb unterstützen wir die Kampagne «Obacht am Schacht» der Schweizerischen 
Vereinigung der Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher.

Wir laden Sie ein, die Interseite aquava.ch zu besuchen, auf der Sie unter anderem 
erfahren, was wir alle tun können, um eines der wichtigsten Güter der Menschheit zu 
schützen: DAS WASSER.



Häfelfinger-BlettliSeite 39

                                  

Daten Mütter- und Väterberatung von Juli bis Dezember 2026 
für die Gemeinden  

Buckten, Diepflingen, Häfelfingen, Känerkinden,  
Läufelfingen, Rümlingen, Thürnen, Wittinsburg 

 
 Telefonsprechstunden 

MO/ DI/ DO/ FR von 8.00 bis 10.00 Uhr            
  

 Beratungen in den Gemeinden 
 

13.07.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
29.07.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung Mittwoch! 

04.08.26 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 
10.08.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
20.08.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung 
25.08.26 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 

01.09.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) Dienstag! 
10.09.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung    
14.09.26 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus Montag! 
21.09.26     08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule)  

01.10.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung  
13.10.26   08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus   
19.10.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
29.10.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung 

03.11.26 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 
09.11.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule)  
19.11.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung  
24.11.26 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 
30.11.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 

10.12.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung 
14.12.26 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus Montag! 
21.12.26 08.15  11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
30.12.26 08.15  11.15 Uhr   Läufelfingen Gemeindeverwaltung Mittwoch! 

12.01.27 08.15  11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 

         Regula von Arx 
Mütter-/ Väterberaterin, Pflegefachfrau HF 

079 654 89 59 
r.vonarx@mvb-regioliestal.ch 

www.mvb-regioliestal.ch 
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Veranstaltungen 2026 
der Gemeinde Häfelfingen

Datum Uhrzeit Anlass Organisation Ort / Lokal / Bemerkungen

Fr, 1. Mai 10.30 Maisingen Bürgergemeinde

Do, 14. Mai 9.45 Banntag 2026 Bürgergemeinde

Sa, 30. Mai 10.00 - 15.00 Tauschbörse mit 
Verpflegung Dorfverein

Mi, 17. Juni 20.00 - 21.00 Gemeindever-
sammlung Gemeinderat

Sa, 27. Juni ab 17.00 Tessiner Abend Feldschützen
Häfelfingen

Sa, 1. Aug. 19.00 1. Augustfeier Bürgergemeinde
& Dorfverein

Sa, 22. Aug. folgt Funkloch-Cup OK Funkloch-Cup

Sa, 12. Sept. 16.00 - 02.00 Chesselfescht Dorfverein

Oktober 2026

Do, 15. Okt. 14.00 Seniorenkaffee Dorfverein Alte Latärne

November 2026

Sa, 21. Nov. folgt Advents-Basteln Büecherhüsli Gemeindesaal

Mi, 25. Nov. 20.00 - 21.00 Gemeinde-
versammlung Gemeinderat

Dezember 2026

Sa, 12. Dez. 18.00 Adventsfenster m. 
Gerstensuppe Dorfverein weitere Infos folgen

weitere Infos folgen

Mai 2026

Juni 2026

September 2026

Gemeindezentrum

Alte Latärne (Festwirtschaft)

Alte Latärne

Alte Latärne

August 2026

weitere Infos folgen

Alte Latärne

Hauptstrasse 27

weitere Infos folgen

Foto:  T.  Bausinger

Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.haefelfingen.ch


